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§ 28a Übertragung von Aufgaben auf Arbeitsgruppen 
(1) In Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat mit der 
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder bestimmte Aufgaben auf Arbeitsgruppen 
übertragen; dies erfolgt nach Maßgabe einer mit dem Arbeitgeber 
abzuschließenden Rahmenvereinbarung. Die Aufgaben müssen im Zusammenhang 
mit den von der Arbeitsgruppe zu erledigenden Tätigkeiten stehen. Die Übertragung 
bedarf der Schriftform. Für den Widerruf der Übertragung gelten Satz 1 erster 
Halbsatz und Satz 3 entsprechend. 
(2) Die Arbeitsgruppe kann im Rahmen der ihr übertragenen Aufgaben mit dem 
Arbeitgeber Vereinbarungen schließen; eine Vereinbarung bedarf der Mehrheit der 
Stimmen der Gruppenmitglieder. § 77 gilt entsprechend. Können sich Arbeitgeber 
und Arbeitsgruppe in einer Angelegenheit nicht einigen, nimmt der Betriebsrat das 
Beteiligungsrecht wahr. 

    
§ 37   Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis 

(1) Die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 
(2) Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung 
des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang und Art des 
Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
(3) Zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen 
außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, hat das Betriebsratsmitglied Anspruch 
auf entsprechende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Die 
Arbeitsbefreiung ist vor Ablauf eines Monats zu gewähren; ist dies aus 
betriebsbedingten Gründen nicht möglich, so ist die aufgewendete Zeit wie 
Mehrarbeit zu vergüten. 
(4) Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats darf einschließlich eines 
Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit nicht geringer bemessen 
werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher 
beruflicher Entwicklung.  Dies gilt auch für allgemeine Zuwendungen des 
Arbeitgebers. 
(5) Soweit nicht zwingende betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen, dürfen 
Mitglieder des Betriebsrats einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach 
Beendigung der Amtszeit nur mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die den Tätigkeiten 
der in Absatz 4 genannten Arbeitnehmer gleichwertig sind. 
(6) Absatz 2 gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und 
Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des 
Betriebsrats erforderlich sind. Der Betriebsrat hat bei der Festlegung der zeitlichen 
Lage der Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen die betrieblichen 
Notwendigkeiten zu berücksichtigen. Er hat dem Arbeitgeber die Teilnahme und die 
zeitliche Lage der Schulungs- und Bildungsveranstaltungen rechtzeitig 
bekanntzugeben. Hält der Arbeitgeber die betrieblichen Notwendigkeiten für nicht 
ausreichend berücksichtigt, so kann er die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der 
Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 
(7) Unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 6 hat jedes Mitglied des Betriebsrats 
während seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf bezahlte Freistellung für 
insgesamt drei Wochen zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, 
die von der zuständigen obersten Arbeitsbehörde des Landes nach Beratung mit 
den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände als 
geeignet anerkannt sind. Der Anspruch nach Satz 71 erhöht sich für Arbeitnehmer, 
die erstmals das Amt eines Betriebsratsmitglieds übernehmen und auch nicht zuvor 
Jugend- und Auszubildendenvertreter waren, auf vier Wochen. 3 Absatz 6 Satz  bis  
findet Anwendung. 
 

§ 76  Einigungsstelle 
(1) Zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat ist bei Bedarf eine 
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Einigungsstelle zu bilden. Durch Betriebsvereinbarung kann eine ständige 
Einigungsstelle errichtet werden. 
(2) Die Einigungsstelle besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern, die vom 
Arbeitgeber und Betriebsrat bestellt werden, und einem unparteiischen 
Vorsitzenden, auf dessen Person sich beide Seiten einigen müssen. Kommt eine 
Einigung über die Person des Vorsitzenden nicht zustande, so bestellt ihn das 
Arbeitsgericht. Dieses entscheidet auch, wenn kein Einverständnis über die Zahl der 
Beisitzer erzielt wird. 
(3) Die Einigungsstelle hat unverzüglich tätig zu werden. Sie fasst ihre Beschlüsse 
nach mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit.  Bei der Beschlussfassung hat 
sich der Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten; kommt eine 
Stimmenmehrheit nicht zustande, so nimmt der Vorsitzende nach weiterer Beratung 
an der erneuten Beschlussfassung teil. Die Beschlüsse der Einigungsstelle sind 
schriftlich niederzulegen, vom Vorsitzenden zu unterschreiben und Arbeitgeber und 
Betriebsrat zuzuleiten. 
(4) Durch Betriebsvereinbarung können weitere Einzelheiten des Verfahrens vor der 
Einigungsstelle geregelt werden. 
(5) In den Fällen, in denen der Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzt, wird die Einigungsstelle auf Antrag einer Seite 
tätig. Benennt eine Seite keine Mitglieder oder bleiben die von einer Seite 
genannten Mitglieder trotz rechtzeitiger Einladung der Sitzung fern, so entscheiden 
der Vorsitzende und die erschienenen Mitglieder nach Maßgabe des Absatzes 3 
allein. Die Einigungsstelle fasst ihre Beschlüsse unter angemessener 
Berücksichtigung der Belange des Betriebs und der betroffenen Arbeitnehmer nach 
billigem Ermessen. Die Überschreitung der Grenzen des Ermessens kann durch 
den Arbeitgeber oder den Betriebsrat nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom 
Tage der Zuleitung des Beschlusses an gerechnet, beim Arbeitsgericht geltend 
gemacht werden. 
(6) Im Übrigen wird die Einigungsstelle nur tätig, wenn beide Seiten es beantragen 
oder mit ihrem Tätigwerden einverstanden sind. In diesen Fällen ersetzt ihr Spruch 
die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat nur, wenn beide Seiten sich dem 
Spruch im voraus unterworfen oder ihn nachträglich angenommen haben. 
(7) Soweit nach anderen Vorschriften der Rechtsweg gegeben ist, wird er durch den 
Spruch der Einigungsstelle nicht ausgeschlossen. 
(8) Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass an die Stelle der in Absatz 1 
bezeichneten Einigungsstelle eine tarifliche Schlichtungsstelle tritt 
 

§ 77  Durchführung gemeinsamer Beschlüsse, Betriebsvereinbarungen 
(1) Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber, auch soweit sie auf 
einem Spruch der Einigungsstelle beruhen, führt der Arbeitgeber durch, es sei denn, 
dass im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist. Der Betriebsrat darf nicht durch 
einseitige Handlungen in die Leitung des Betriebs eingreifen. 
(2) Betriebsvereinbarungen sind von Betriebsrat und Arbeitgeber gemeinsam zu 
beschließen und schriftlich niederzulegen. Sie sind von beiden Seiten zu 
unterzeichnen; dies gilt nicht, soweit Betriebsvereinbarungen auf einem Spruch der 
Einigungsstelle beruhen. Der Arbeitgeber hat die Betriebsvereinbarungen an 
geeigneter Stelle im Betrieb auszulegen. 
(3) Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt 
sind oder üblicherweise geregelt werden, können nicht Gegenstand einer 
Betriebsvereinbarung sein. Dies gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den Abschluss 
ergänzender Betriebsvereinbarungen ausdrücklich zulässt. 
(4) Betriebsvereinbarungen gelten unmittelbar und zwingend. Werden 
Arbeitnehmern durch die Betriebsvereinbarung Rechte eingeräumt, so ist ein 
Verzicht auf sie nur mit Zustimmung des Betriebsrats zulässig. Die Verwirkung 
dieser Rechte ist ausgeschlossen. Ausschlussfristen für ihre Geltendmachung sind 
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nur insoweit zulässig, als sie in einem Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung 
vereinbart werden; dasselbe gilt für die Abkürzung der Verjährungsfristen. 
(5) Betriebsvereinbarungen können, soweit nichts anderes vereinbart ist, mit einer 
Frist von drei Monaten gekündigt werden. 
(6) Nach Ablauf einer Betriebsvereinbarung gelten ihre Regelungen in 
Angelegenheiten, in denen ein Spruch der Einigungsstelle die Einigung zwischen 
Arbeitgeber und Betriebsrat ersetzen kann, weiter, bis sie durch eine andere 
Abmachung ersetzt werden. 
 

§ 87 Mitbestimmungsrechte  
1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht 
besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:  
1. Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb; 
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie 

Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage; 
3. Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit; 
4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte; 
5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die 

Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn 
zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis 
erzielt wird; 

6. Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, 
das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen; 

7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie 
über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der 
Unfallverhütungsvorschriften; 

8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren 
Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt 
ist; 

9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern mit Rücksicht 
auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet werden, sowie die allgemeine 
Festlegung der Nutzungsbedingungen; 

10.  Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von 
Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen 
Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung; 

11.  Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezogener 
Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren; 

12.  Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen; 
13.  Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit im Sinne 

dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs eine 
Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im Wesentlichen 
eigenverantwortlich erledigt. 

(2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zustande, so 
entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung 
zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. 


